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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lackieranlage mit ei-
ner Sprühvorrichtung zum Aufbringen von Beschich-
tungsmaterial auf einen Gegenstand, insbesondere ei-
ne Kraftfahrzeugkarosserie, mit zwei hintereinander ge-
schalteten als Zwischenreservoir dienenden Aufnah-
mebehältern und mit einer Trennvorrichtung zum elek-
trostatischen Isolieren zumindest eines der Aufnahme-
behälter und der nachgeschalteten Sprühvorrichtung
gegen eine Zuführseite, so dass zumindest der eine
Aufnahmebehälter und die Sprühvorrichtung gegen-
über dem zu lackierenden Gegenstand während des
Beschichtungsvorgangs auf Hochspannung bringbar
sind.
[0002] Derartige elektrostatische Lackiereinrichtun-
gen sind z.B. aus US 5 340 289 bekannt. Um nahezu
die gesamte Lackmenge auf den zu lackierenden Ge-
genstand aufbringen zu können, wird die Sprühvorrich-
tung sowie ein davor angeordneter Lackaufnahmebe-
hälter der Lackiereinrichtung auf Hochspannung in der
Größenordnung von mehr als 50 kV gegenüber dem auf
Erdpotential gehaltenen zu lackierenden Gegenstand
gebracht. Aufgrund des hierbei entstehenden elektri-
schen Feldes wird nahezu die gesamte Lackmenge auf
den zu lackierenden Gegenstand aufgebracht und der
Ausschuss entsprechend minimiert. Hierzu wird mittels
einer mechanisch wirkenden elektrostatischen Trenn-
vorrichtung der Zwischenbehälter und die Sprüh- bzw.
Zerstäubungsvorrichtung nach dem Befüllen des Zwi-
schenbehälters mechanisch voneinander getrennt und
anschließend gegenüber dem zu lackierenden Gegen-
stand auf Hochspannung gebracht. Konstruktion, Aus-
bildung und Betrieb einer derartigen mechanischen
Trennvorrichtung ist aufwendig und teuer, da flüssig-
keitsführende Leitungen zur Befüllung des Lackaufnah-
mebehälters flüssigkeitsdicht miteinander verbunden
und voneinander getrennt werden müssen. Das in den
Verbindungsabschnitten der Leitungen verbleibende
Beschichtungsmaterial bringt ebenfalls Probleme mit
sich.
[0003] Grundsätzlich besteht beim Betreiben einer
derartigen Lackieranlage das Problem, dass die als Zwi-
schenreservoir dienenden Aufnahmebehälter nicht kon-
tinuierlich mit Beschichtungsmaterial befüllt werden
können, da solchenfalls ja eine Hochspannungsisolati-
on nicht möglich wäre.
[0004] Bei einer Lackieranlage der vorstehend be-
schriebenen Art besteht die Möglichkeit, die beiden Be-
hälter mechanisch voneinander abzukoppeln, um eine
elektrische Hochspannungsisolierung der Behälter von-
einander zu erreichen. Es kann so einer der Behälter
auf Hochspannung gebracht werden, um einen Lackier-
vorgang auszuführen, während der andere auf Erdpo-
tential befindliche nachgefüllt wird. Um vom einen auf
den anderen Behälter umzuschalten oder bei serieller
Anordnung den zweiten Behälter nachzufüllen, muss
der Lackiervorgang unterbrochen werden.

[0005] Es besteht auch die Möglichkeit, den ersten
Behälter oberhalb des zweiten Behälters, der solchen-
falls als offener Behälter ausgebildet ist, anzuordnen,
so dass das Beschichtungsmaterial infolge der Schwer-
kraft vom oberen Behälter in den darunter angeordne-
ten zweiten Behälter gelangen kann, und zwar über ei-
nen frei ausmündenden Abfluss aus dem ersten Behäl-
ter. Eine solche Anordnung lässt bereits einen kontinu-
ierlichen Beschichtungsbetrieb zu, indem der erste obe-
re Behälter während des Beschichtungsbetriebs aus
dem zweiten Behälter befüllt, im Anschluss hieran von
der Zuführseite elektrostatisch isoliert und abgekoppelt
und auf die Hochspannung des zweiten unteren Behäl-
ters gebracht wird. In diesem Zustand ist eine Nachfül-
lung des unteren Behälters durch Öffnen des frei aus-
mündenden Abflusses des oberen Behälters und damit
ein kontinuierlicher Förderbetrieb möglich. Die Hoch-
spannung an dem oberen Behälter kann dann wieder
abgeschaltet und der Behälter zum Nachfüllen mit der
Zuführseite verbunden werden.
[0006] Ein gravierender Nachteil ist darin zu sehen,
dass der zweite untere Behälter als offener Behälter
ausgebildet sein muss. Es entweichen Lösungsmittel-
dämpfe, und es besteht die Gefahr, dass Verunreinigun-
gen in den zweiten Behälter gelangen können. Deswei-
teren ist es schwierig, den zweiten Behälter beispiels-
weise mit Lösungsmittel zu reinigen.
[0007] Wenn zwischen den Aufnahmebehältern eine
mechanisch wirkende Entkopplungsvorrichtung zum
elektrostatischen Isolieren der beiden Behälter gegen-
einander vorgesehen ist, so stellt dies eine technisch
aufwendige, störungsanfällige und wenig bedienungs-
freundliche Lösung dar.
[0008] DE 199 37 426 A1, die nicht vorveröffentlicht
ist, offenbart eine elektrostatische Lackieranlage mit ei-
nem einzigen, als Zwischenreservoir dienenden Auf-
nahmebehälter, der mittels einer molchbaren und damit
elektrostatisch isolierenden Zuführleitung auf Hoch-
spannung bringbar ist.
[0009] DE 198 17 377 A1 offenbart eine nicht gat-
tungsgemäße Lackieranlage, wobei mittels eines
Molchs in einer Zuführleitung der Lackverbrauch bei ei-
nem Farbwechsel reduziert werden kann.
[0010] DE 197 10 216 A1 offenbart eine elektrostati-
sche Lackieranlage mit einer sehr langen spiralförmig
gewundenen Zuführ- bzw. Rückführleitung aus Isolier-
werkstoff. Hierdurch wird eine Hochspannungsisolation
zwischen einer Sprühvorrichtung der Lackieranlage und
der Lackzuführseite erreicht. Ein als Zwischenreservoir
dienender Aufnahmebehälter bei der Sprühvorrichtung
ist nicht offenbart.
[0011] DE 37 17 929 A1 offenbart eine elektrostati-
sche Lackieranlage mit zwei parallel geschalteten, als
Zwischenreservoir dienenden Aufnahmebehältern, die
abwechselnd auf Hochspannung bringbar sind. Auch
hier bildet eine Zuführleitung eine elektrostatische Iso-
lierstrecke. Die Verwendung eines Molchs ist nicht of-
fenbart.
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[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Lackieranlage der eingangs genannten
Art dahingehend zu verbessern, dass bei konstruktiv
einfachem Aufbau ohne das Erfordernis einer mechani-
schen Entkopplung der Komponenten ein verlustfreier
kontinuierlicher Förderbetrieb möglich ist und die vor-
stehend beschriebenen Nachteile nicht auftreten.
[0013] Diese Aufgabe wird bei einer Lackieranlage
der genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass die elektrostatische Trennvorrichtung einen zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Aufnahmebehälter
vorgesehenen elektrisch isolierenden Leitungsab-
schnitt, der auch der Lackzuführung in den zweiten Auf-
nahmebehälter dient, und einen im Inneren des Lei-
tungsabschnitts hin- und herbewegbaren Molch um-
fasst, der beim Hindurchbewegen durch den Leitungs-
abschnitt dessen innere Oberfläche von elektrisch lei-
tendem Beschichtungsmaterial befreit.
[0014] Unter einem Molch wird ein durch ein Leitungs-
mittel im weitesten Sinne hindurch bewegbarer Körper
verstanden, der gerade bei Lackiereinrichtungen zum
Ausdrücken von Beschichtungsmaterialien aus Leitun-
gen sowie zum Reinigen der Leitungen bei oder nach
einem Spülvorgang mit Lösungsmittel eingesetzt wird.
Hierfür verwendbare Molchkörper sind an sich bekannt;
sie sind zumindest derart beschränkt nachgiebig aus-
gebildet, dass sie mit geringstem Übermaß in ein Lei-
tungsmittel einführbar sind und im wesentlichen nach-
giebig elastisch gegen die Innenseite des Leitungsmit-
tels anliegen und dabei dennoch verschieblich sind.
Wenn elastisch nachgiebige Leitungsmittel, beispiels-
weise aus Kunststoffmaterialien bestehende Schläu-
che, eingesetzt werden, so können auch im wesentli-
chen unnachgiebige Molchkörper verwendet werden.
Die Verwendung von Molchkörpern bei Lackiereinrich-
tungen diente jedoch ausschließlich Reinigungszwek-
ken. Mit der Erfindung wurde nun erkannt, dass durch
die Verwendung eines Molchs in Verbindung mit einem
aus einem elektrisch isolierenden Material gebildeten
Leitungsabschnitt eine elektrostatische Trennvorrich-
tung gebildet werden kann, bei der nur durch ein Hin-
durchbewegen des Molchs durch den Leitungsabschnitt
eine elektrostatische Isolation bei einer Hochspan-
nungslackiereinrichtung erreicht werden kann, ohne
dass eine mechanische Trennung von Komponenten
der Lackiereinrichtung erforderlich ist. Durch Hindurch-
bewegen des Molchs durch den Leitungsabschnitt wird
dessen innere Oberfläche quasi wie durch eine Lippe
oder Rakel von jeglicher elektrisch leitender Flüssigkeit
(Beschichungsmaterial, Spülmittel) befreit, und es kann
hierdurch eine Hochspannungsisolation erreicht wer-
den.
[0015] Es wird nach der Erfindung eine elektrisch
nicht bzw. im wesentlichen nicht leitende Spannungsi-
solation über die Länge des gemolchten Leitungsab-
schnitts erreicht. Hierunter wird verstanden, dass bei
Anlegen einer Spannung von 100 kV über eine Länge
des Leitungsabschnitts von ca. 300 mm ein Stromfluss

von weniger als 50 µA, vorzugsweise von weniger als
30 µA, sich einstellt.
[0016] Mit der Erfindung wurde also erkannt, dass
durch die Verwendung eines Molchs in einem elektrisch
isolierenden Leitungsabschnitt zwischen den beiden
Behältern eine Hochspannungsisolation dadurch er-
reicht werden kann, dass der Molch die Innenseite des
Leitungsabschnitts von elektrisch leitendem Beschich-
tungsmaterial befreit. Es kann in besonders vorteilhafter
Weise ein geschlossener druckdichter Behälter als Auf-
nahmebehälter eingesetzt werden. Dies bringt den Vor-
teil mit sich, dass keine Lösungsmitteldämpfe entwei-
chen und ein mit Druck beaufschlagbares geschlosse-
nes System verwirklicht werden kann. Es hat sich des-
weiteren als vorteilhaft erwiesen, dass in dem Aufnah-
mebehälter ein das Füllvolumen einseitig begrenzen-
des Kolbenmittel vorgesehen ist, dass von seiner ande-
ren Seite mit einem Steuerdruck beaufschlagbar ist. Der
Kolben kann also gewissermaßen auf dem Beschich-
tungsmaterial ruhen. Durch Anlegen des Steuerdrucks
kann ein beliebiger Druck innerhalb des Aufnahmebe-
hälters vorgegeben werden. Durch Bewegen des Kol-
benmittels wird gleichzeitig die Innenseite des jeweili-
gen Behälters abgerakelt, so dass das steuermittelsei-
tige Volumen des Kolbenmittels nicht gereinigt zu wer-
den braucht. Das Kolbenmittel kann ein minimales mit
Beschichtungsmaterial füllbares Volumen begrenzen,
was sich im Hinblick auf eine Lösungsmittelreinigung als
sehr vorteilhaft erweist, da nicht das gesamte Volumen
des Aufnahmebehälters mit Lösungsmittel befüllt zu
werden braucht.
[0017] In besonders vorteilhafter Weiterbildung der
Erfindung ist sowohl zwischen den beiden Aufnahme-
behältern als auch auf der Zuführseite des ersten Auf-
nahmebehälters eine erfindungsgemäße Trennvorrich-
tung mit einem elektrisch isolierenden Leitungsab-
schnitt und einem darin bewegbaren Molch vorgese-
hen. Solchenfalls ist überhaupt keine mechanisch wir-
kende entkoppelnde Trennvorrichtung erforderlich, und
es kann gleichwohl eine Hochspannungsisolation er-
reicht werden. Das Leitungssystem ist durchgehend ge-
schlossen und es braucht kein Beschichtungsmaterial
in frei endenden Leitungsabschnitten einer Entkopp-
lungsvorrichtung verworfen zu werden. Der Betrieb der
Anlage kann absolut verlustfrei erfolgen.
[0018] Als besonders vorteilhaft erweist es sich in die-
sem Zusammenhang, wenn der Molch von einer Seite
mit einem Steuermittel, vorzugsweise Druckluft beauf-
schlagbar ist, und an seiner anderen Seite dauerhaft mit
Beschichtungsmaterial in Berührung steht. Solchenfalls
begrenzt also der Molch auf dieser Seite eine Säule von
Beschichtungsmaterial innerhalb des Leitungssystems
und kann zum Ausdrücken oder Nachschieben von Be-
schichtungsmaterial verwendet werden. Obschon das
Hinund Herbewegen des Molchs durch ansich beliebige
Schuboder Zugmittel, auch Vakuum, denkbar wäre, er-
weist es sich als vorteilhaft, wenn der Molch wenigstens
einseitig von Druckluft beaufschlagbar ist, und zwar der-
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art, dass er bei einseitiger Druckluftbeaufschlagung in
Richtung der Ausbildung einer elektrischen Isolierung
bewegt wird. Die Rückbewegung kann in vorteilhafter
Weise unter der Wirkung des Beschichtungsmaterials
erfolgen, etwa dadurch, dass innerhalb des zweiten Auf-
nahmebehälters ein Steuerdruck vorgegeben wird, wel-
cher bei entsprechender Entlüftung des besagten Lei-
tungsabschnitts den Molch in entgegengesetzter Rich-
tung zurückdrückt und dabei den zweiten Leitungsab-
schnitt wieder mit Beschichtungsmaterial füllt.
[0019] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Paten-
tansprüchen und aus der zeichnerischen Darstellung
und nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung. In der Zeichnung zeigt
die Figur eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Lackieranlage.
[0020] Die Figur zeigt eine erfindungsgemäße Lak-
kieranlage, welche zum Beschichten eines Gegen-
stands über einen Farbwechsler 2 mit einem nicht dar-
gestellten Ringleitungssystem, welches beispielsweise
verschiedene Lackfarben, Lösungsmittel und auch
Druckluft führen kann, verbunden ist. An den Farb-
wechsler 2 schließt sich eine Druckregelvorrichtung 4
sowie eine Mengendosiervorrichtung 6 an. Die Lackier-
anlage umfasst ferner einen ersten und einen zweiten
als Zwischenreservoir dienenden Aufnahmebehälter 8
bzw. 10, die als geschlossene Druckbehälter ausgebil-
det sind. Dem zweiten Aufnahmebehälter 10 nachge-
schaltet ist eine Sprühvorrichtung 12, mittels welcher
das Beschichtungsmaterial zerstäubt und auf einen zu
beschichtenden Gegenstand aufgetragen oder aufge-
sprüht werden kann.
[0021] Zwischen den Aufnahmebehältern 8 und 10
sowie auf der Zuführseite des ersten Aufnahmebehäl-
ters 8 ist eine elektrostatische Trennvorrichtung 16 bzw.
14 vorgesehen, um den zweiten Aufnahmebehälter 10
und die Sprühvorrichtung 12 gegenüber einem zu be-
schichtenden Gegenstand auf Hochspannung bringen
zu können. Durch die zuführseitige Trennvorrichtung 16
kann der erste Aufnahmebehälter 8 gegen die Zuführ-
seite isoliert und auf Hochspannung gebracht werden.
[0022] Beide Trennvorrichtungen 14 bzw. 16 umfas-
sen einen Leitungsabschnitt 18 bzw. 20 aus isolieren-
dem Material und einem darin bewegbaren Molch 22
bzw. 24. Der Molch 22 bzw. 24 ist innerhalb des jewei-
ligen Leitungsabschnitts 16 bzw. 18 durch ein Steuer-
ventil 26 bzw. 28 einseitig mit Druckluft beaufschlagbar
und dabei in der Figur nach rechts bewegbar. Dabei be-
grenzt der Molch 22, 24 die in dem Leitungsabschnitt
18, 20 befindliche Farbsäule und verdrängt diese in der
Figur nach rechts, also in den jeweiligen Aufnahmebe-
hälter 8, 10 hinein. Dabei rakelt der Molch 22, 24 die
Farbe von der inneren Oberfläche der Leitungsab-
schnitte 18, 20. Diese werden also quasi von elektrisch
leitendem Beschichtungsmaterial gereinigt, und es
kann auf diese Weise eine Hochspannungsisolation er-
reicht werden. Die Länge der Leitungsabschnitte 18, 20

beträgt wenigstens 300 mm, und es konnte auf diese
Weise eine Hochspannungsisolation erreicht werden,
derart, dass bei Anlegen einer Hochspannung von 100
kV über den Leitungsabschnitt 18, 20 ein Strom von we-
niger als 50µA, vorzugsweise von weniger als 30 µA,
gemessen werden konnte, was sich als hinreichend iso-
lierend erwiesen hat. Zum Zurückbewegen des jeweili-
gen Molchs 22, 24 dient das Beschichtungsmaterial in-
nerhalb des Leitungssystems. Es werden hierfür Ab-
sperrvorrichtungen 30, 32 zwischen dem Leitungsab-
schnitt 18, 20 und dem zweiten Aufnahmebehälter 10
bzw. dem ersten Aufnahmebehälter 8 geöffnet. Wenn
der Druck innerhalb der Aufnahmebehälter 8, 10 größer
ist als der auf der anderen Seite des Molchs 22, 24 herr-
schende Druck, so wird der Molch 22, 24 in der Figur
nach links zurückbewegt, und die jeweiligen Kompo-
nenten sind wiederum elektrisch leitend über das in den
Leitungsabschnitten 18, 20 vorhandene Beschich-
tungsmaterial miteinander verbunden.
[0023] Nachfolgend wird ein Lackierzyklus beschrie-
ben.
[0024] Im Ausgangszustand sind die beiden Aufnah-
mebehälter 8, 10 (entgegen der Darstellung in der Figur)
nahezu leer; beide Kolbenmittel 34, 36 befinden sich in
der unteren Stellung. Die jeweilige Stellung der Kolben-
mittel 34, 36 kann durch Füllstandssensoren 38, 40 fest-
gestellt und zu Steuerungs- bzw. Regelungszwecken
verwendet werden.
[0025] Im Ausgangszustand befinden sich die beiden
Molche 22, 24 in ihrer in der Figur linken Endposition.
Bei Öffnung sämtlicher Ventile in der Farbzuleitung zu
der Sprühvorrichtung 12 kann Beschichtungsmaterial
aus dem Ringleitungssystem bis in den zweiten Aufnah-
mebehälter 10 gelangen. Ein sich daran anschließen-
des Absperrventil 42 in der Leitung zur Sprühvorrich-
tung 12 ist dabei geschlossen. Die gesamte Lackieran-
lage beindet sich auf Erdpotential.
[0026] Durch Druckluftanschlüsse 44, 46 und Ab-
sperr- bzw. Steuereinrichtungen 48 bzw. 50 wird auf der
Steuerseite der Kolbenmittel 34, 36 innerhalb der Be-
hälter 8, 10 ein Steuerdruck derart vorgegeben, dass
der Druck im ersten Behälter 8 höher als im zweiten Be-
hälter 10 ist, was zur Folge hat, dass der zweite Behälter
10 gefüllt wird und sich dabei das Kolbenmittel 34 inner-
halb des zweiten Behälters 10 nach oben bewegt. Wäh-
rend dieser Andrück- bzw. Füllphase wird oberhalb des
Kolbenmittels 34 im zweiten Behälter 10 ein Steuer-
druck von etwa 2 bar und oberhalb des Steuermittels 36
im ersten Behälter 8 ein Steuerdruck von etwa 6 bar vor-
gegeben. Der Eingangsdruck auf der Zuführseite des
ersten Behälters 8 liegt zwischen diesen Druckwerten,
wobei angemerkt sei, dass sich das Kolbenmittel 36 im
ersten Behälter 8 in einer unteren Endstellung befindet,
die ein Durchströmen von Beschichtungsmaterial durch
den ersten Aufnahmebehälter 8 hindurch gestattet.
[0027] Es wird also über den Leitungsabschnitt 16,
den ersten Behälter 8, den weiteren Leitungsabschnitt
18 der zweite Aufnahmebehälter 10 befüllt. Nach Been-

5 6



EP 1 108 474 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

digung des Füllvorgangs des zweiten Aufnahmebehäl-
ters 10 wird nach Schließen eines Absperrventils 52
über das Steuerventil 26 Druckluft auf den Leitungsab-
schnitt 18 gegeben, wodurch der Molch 22 in die in der
Figur rechts dargestellte Endstellung verlagert wird. Da-
bei rakelt bzw. reinigt der Molch 22 die Innenseite des
zweiten Leitungsabschnitts, so dass eine Hochspan-
nungsisolation erreicht wird. Ferner drückt der Molch 22
die Beschichtungsmaterialsäule innerhalb des Lei-
tungsabschnitts 18 in den zweiten Aufnahmebehälter
10. Hiernach kann das Ventil 30 geschlossen werden.
Der erste und der zweite Aufnahmebehälter 8 und 10
sind nun elektrostatisch voneinander isoliert. Der zweite
Aufnahmebehälter 10 und die nachgeordnete Sprüh-
vorrichtung 12 kann nun auf Hochspannung (etwa 100
kV) gebracht werden und der Beschichtungsvorgang
kann nach Öffnen des Ventils 42 und Inbetriebnahme
einer weiteren Fördervorrichtung 54 sowie eines Druck-
reglers 56 begonnen werden. Währenddessen wird der
erste Aufnahmebehälter 8 befüllt, was zweckmäßiger-
weise dadurch erfolgt, dass der Druck oberhalb des Kol-
benmittels 36 auf Atmosphärendruck abgesenkt wird.
Nach Erreichen eines erwünschten Füllstands, was
durch die Füllstandsensoren 40 festgestellt werden
kann, wird über das Steuerventil 28 Druckluft auf die in
der Zeichnung linke Seite des Molchs 24 gegeben, und
der Molch 24 wird in der Figur nach rechts bewegt, bis
er vor dem Ventil 32 seine Endstellung erreicht. Auch
hierbei wird die Innenseite des Leitungsabschnitts 20
von leitfähigem Beschichtungsmaterial gereinigt, und
es wird eine Hochspannungsisolation erreicht. Der erste
Behälter 8 und die sich an ihn anschließenden Kompo-
nenten werden nun ebenfalls auf dieselbe Hochspan-
nung wie der zweite Aufnahmebehälter 10 und die
Sprühvorrichtung 12 gebracht. Um den zweiten Behäl-
ter 10 nachfüllen zu können, wird das Ventil 30 geöffnet
und aufgrund des innerhalb des zweiten Aufnahmebe-
hälters 10 herrschenden höheren Drucks gegenüber At-
mosphärendruck im ersten Aufnahmebehälter 8, und in
dem Leitungsabschnitt 18 wird der Molch 2 durch Be-
schichtungsmaterial aus dem zweiten Behälter 10 wie-
der in seine linke Endposition bewegt, die mit dem Be-
zugszeichen 58 dargestellt und etwas links von der
Mündung der Auslassleitung 60 aus dem ersten Behäl-
ter 8 vorgesehen ist. Nach Anlegen eines Steuerdrucks
oberhalb des Kolbenmittels 36 über den Druckluftan-
schluss 46 von etwa 6 bar, in jedem Fall aber höher als
der Druck innerhalb des zweiten Aufnahmebehältnisses
10 und Öffnen des Ventils 52, kann der Inhalt des ersten
Behälters 8 in den zweiten Behälter 10 umgefüllt wer-
den. Währenddessen kann aber ein kontinuierlicher
verlustfreier Lackierbetrieb aufrecht erhalten werden.
Nach Umfüllen des Beschichtungsmaterials und Schlie-
ßen des Ventils 52 wird wiederum mittels des Steuer-
ventils 26 Druckluft auf die Rückseite des Molchs 22 ge-
geben und dieser wiederum in seine in der Figur darge-
stellte Endposition bewegt, wodurch der Leitungsab-
schnitt 18 wiederum gereinigt und eine Hochspan-

nungsisolation zwischen den Behältern 8 und 10 er-
reicht wird. Der erste Behälter 8 kann nun wiederum auf
Erdpotential gelegt werden und durch Öffnen des Ven-
tils 32 kann der in seiner rechten Endstellung befindliche
Molch 24 wiederum in die in der Figur dargestellte linke
Endposition bewegt werden, und zwar unter Wirkung
des restlichen im Behälter 8 befindlichen Beschich-
tungsmaterials. Der Behälter 8 kann dann erneut befüllt
werden.
[0028] Am Ende des Lackiervorgangs kann durch
nach unten Bewegen der Kolbenmittel 34, 36 restliches
Beschichtungsmaterial in das Ringleitungssystem so-
weit als möglich zurückgedrück werden. Wenn anschlie-
ßend die Leitungsabschnitte 16, 18 sowie die übrigen
Leitungskomponenten der Lackieranlage durch Einlei-
ten von Druckluft und/oder Lösungsmittel gereinigt wer-
den, so erweist es sich als vorteilhaft, dass das hierfür
erforderliche Lösungsmittelvolumen minimiert ist, da die
Kolbenmittel 34, 36 in ihre untere Endstellung bewegt
sind. Würde auf die Kolbenmittel 34, 36 verzichtet wer-
den, so müsste das gesamte Volumen der Behälter 8,
10 mit Lösungsmittel bzw. Reinigungsflüssigkeit befüllt
werden.

Patentansprüche

1. Lackieranlage mit einer Sprühvorrichtung (12) zum
Aufbringen von Beschichtungsmaterial auf einen
Gegenstand, insbesondere eine Kraftfahrzeugka-
rosserie, mit zwei hintereinander geschalteten als
Zwischenreservoir dienenden Aufnahmebehältern
(8, 10) und mit einer Trennvorrichtung (14, 16) zum
elektrostatischen Isolieren zumindest eines der
Aufnahmebehälter (10) und der nachgeschalteten
Sprühvorrichtung (12) gegen eine Zuführseite, so
dass zumindest der eine Aufnahmebehälter (10)
und die Sprühvorrichtung (12) gegenüber dem zu
lackierenden Gegenstand auf Hochspannung
bringbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
elektrostatische Trennvorrichtung (14) einen zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Aufnahmebe-
hälter (8, 10) vorgesehenen elektrisch isolierenden
Leitungsabschnitt (18), der auch der Lackzufüh-
rung in den zweiten Aufnahmebehälter (10) dient,
und einen im Inneren des Leitungsabschnitts (18)
hin- und herbewegbaren Molch (22) umfasst, der
beim Hindurchbewegen durch den Leitungsab-
schnitt (18) dessen innere Oberfläche von elek-
trisch leitendem Beschichtungsmaterial befreit.

2. Lackieranlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Leitungsabschnitt (18) eine
Länge von wenigstens 300 mm aufweist.

3. Lackieranlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Leitungsabschnitt (18)
aus einem hochspannungsfesten Kunststoff-
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schlauchmaterial gefertigt oder von einem bruchge-
sicherten hochfesten Glasrohr gebildet ist.

4. Lackieranlage nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das elektrische Potential
oberhalb von 50 kV, vorzugsweise oberhalb von 70
kV, insbesondere zwischen 70 und 100 kV liegt.

5. Lackieranlage nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Molch (22, 24) wenigstens eine als Dicht- oder Ab-
zugsmittel dienende und gegen die innere Oberflä-
che des Leitungsabschnitts unter Spannung anleg-
bare Sicke oder Lippe aufweist.

6. Lackieranlage nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
einen und/oder anderen Seite des Leitungsab-
schnitts (18, 20) ein Zuführanschluß für ein Ver-
drängermedium zum Hindurchbewegen des
Molchs (22, 24) durch den Leitungsabschnitt (18,
20) vorgesehen ist.

7. Lackieranlage nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verdrängermedium gasförmig
ist.

8. Lackieranlage nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auch auf
der Zuführseite des ersten Aufnahmebehälters (8)
ein elektrisch isolierender Leitungsabschnitt (20)
mit einem hindurchbewegbaren Molch (24) vorge-
sehen ist, die eine elektrisch isolierende Trennvor-
richtung (16) bilden.

9. Lackieranlage nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest der zweite Aufnahmebehälter (10) als ge-
schlossener druckdichter Behälter ausgebildet ist.

10. Lackieranlage nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest der zweite Aufnahmebehälter (10) ein das Füll-
volumen einseitig begrenzendes Kolbenmittel (34)
umfasst, das von seiner anderen Seite mit einem
Steuerdruck beaufschlagbar ist.

11. Lackieranlage nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Molch (22, 24) von einer Seite mit einem Steuermit-
tel, insbesondere Druckluft beaufschlagbar ist und
an seiner anderen Seite dauerhaft mit Beschich-
tungsmaterial in Berührung steht.

Claims

1. Painting system with a spraying device (12) for ap-

plying coating material to an object, in particular a
motor vehicle bodywork, having two accommodat-
ing containers (8, 10) serving as intermediate res-
ervoirs connected one after the other and with a
separating device (14, 16) for electrostatic insula-
tion of at least one of the accommodating contain-
ers (10) and the downstream spraying device (12)
with respect to a feed side, so that at least one ac-
commodating container (10) and the spraying de-
vice (12) may be brought to a high voltage relative
to the object to be painted, characterised in that
the electrostatic separating device (14) comprises
an electrically insulating conduit section (18) pro-
vided between the first and the second accommo-
dating container (8, 10) which also serves to feed
paint into the second accommodating container
(10), and a scraper (22) movable back and forth in-
side the conduit section (18), said scraper freeing
the inner surface of the conduit section (18) from
electrically conducting coating material on moving
through said conduit section.

2. Painting system according to claim 1, character-
ised in that the conduit section (18) has a length of
at least 300 mm.

3. Painting system according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the conduit section (18) is made of
a high voltage-resistant plastics hose material or of
a fracture-resistant, high strength glass tube.

4. Painting system according to claim 1, 2 or 3, char-
acterised in that the electrical potential lies above
50 kV, preferably above 70 kV and, in particular, be-
tween 70 kV and 100 kV.

5. Painting system according to one of the previous
claims, characterised in that the scraper (22, 24)
has at least one bead or lip serving as sealing or
removal means and capable of being laid under ten-
sion against the internal surface of the conduit sec-
tion.

6. Painting system according to one of the previous
claims, characterised in that on one and/or the
other side of the conduit section (18, 20), a feed
connection for a displacement medium for moving
the scraper (22, 24) through the conduit section (18,
20) is provided.

7. Painting system according to claim 6, character-
ised in that the displacement medium is gaseous.

8. Painting system according to one of the previous
claims, characterised in that on the feed side of
the first accommodating container (8), an electrical-
ly insulating conduit section (20) with a scraper (24)
capable of being moved through it is provided,
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these comprising an electrically insulating separat-
ing device (16).

9. Painting system according to one of the previous
claims, characterised in that at least the second
accommodating container (10) is designed as a
closed pressure-tight container.

10. Painting system according to one of the previous
claims, characterised in that at least the second
accommodating container (10) includes a piston
means (34) delimiting the filling volume on one side,
said piston means being able to have a control pres-
sure applied to it from its other side.

11. Painting system according to one of the previous
claims, characterised in that the scraper (22, 24)
is able to have control means, in particular com-
pressed air, applied to it from one side and, on its
other side, is continuously in contact with coating
material.

Revendications

1. Installation de peinture avec un dispositif d'asper-
sion (12) pour l'application d'une matière à enduire
sur un objet, en particulier une carrosserie de véhi-
cule automobile, avec deux réservoirs de réception
(8, 10) montés l'un derrière l'autre servant de réser-
voirs intermédiaires et avec un dispositif de sépa-
ration (14, 16) pour l'isolation électrostatique contre
un côté alimentation d'au moins l'un des réservoirs
de réception (10) et du dispositif d'aspersion (12)
monté en aval, de sorte qu'au moins l'un des réser-
voirs de réception (10) et le dispositif d'aspersion
(12) peuvent être mis sous haute tension par rap-
port à l'objet à peindre, caractérisée en ce que le
dispositif de séparation électrostatique (14) com-
prend un tronçon de canalisation (18) isolant élec-
triquement, prévu entre le premier et le second ré-
servoir de réception (8, 10), qui sert également à
l'alimentation en peinture des deux réservoirs de ré-
ception (8, 10), et un écouvillon (22) déplaçable se-
lon un mouvement de va et vient dans le tronçon de
canalisation (18) qui, lors de son passage à travers
le tronçon de canalisation (18), libère la surface in-
térieure de celui-ci de la matière d'enduction élec-
troconductrice.

2. Installation de peinture selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que le tronçon de canalisation
(18) a une longueur d'au moins 300 mm.

3. Installation de peinture selon la revendication 1 ou
2, caractérisée en ce que le tronçon de canalisa-
tion (18) est fait dans une matière de tuyau flexible
plastique résistante à haute tension ou constitué

par un tube en verre à haute rigidité résistant à la
rupture.

4. Installation de peinture selon la revendication 1, 2
ou 3, caractérisée en ce que le potentiel électrique
est supérieur à 50 kV, de préférence supérieur à 70
kV, en particulier entre 70 kV et 100 kV.

5. Installation de peinture selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que l'écouvillon (22, 24) comporte au moins une
moulure ou une lèvre servant de moyen d'étanchéi-
té ou de décharge et applicable sous tension contre
la surface intérieure du tronçon de canalisation.

6. Installation de peinture selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que, d'un côté et/ou de l'autre côté du tronçon de
canalisation (18, 20), il est prévu un raccordement
d'alimentation pour un fluide de refoulement pour
faire passer l'écouvillon (22, 24) à travers le tronçon
de canalisation (18, 20).

7. Installation de peinture selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que le fluide de refoulement est
gazeux.

8. Installation de peinture selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
qu'il est prévu également du côté alimentation du
premier réservoir de réception (8), un tronçon de
canalisation (20) isolant électriquement avec un
écouvillon (24) déplaçable à travers celui-ci, qui for-
ment un dispositif de séparation (16) isolant électri-
quement.

9. Installation de peinture selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
qu'au moins le second réservoir de réception (10)
est conçu comme un réservoir fermé étanche à la
pression.

10. Installation de peinture selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
qu'au moins le second réservoir de réception (10)
comprend un moyen formant piston (34) limitant
d'un côté le volume de remplissage, qui peut être
alimenté en pression de commande de l'autre côté.

11. Installation de peinture selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que l'écouvillon (22, 24) peut être alimenté d'un cô-
té par un moyen de commande, en particulier par
de l'air comprimé, et en ce qu'il est en contact per-
manent avec la matière d'enduction de l'autre côté.
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